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ANFRAGE 

der Abgeordneten Heinzinger, Dipl.Ing. Riegler 

und Genossen 

an den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 

betreffend den Verwaltungsdirektor der Forstlichen Bundesver-

suchsanstalt 

Gemäß § 137 Abs. 1 des Forstgesetzes 1975 wird die Forstliche 

Bundesversuchsanstalt von einem wissenschaftlichen Direktor 

geleitet. Zur Durchführung der Verwaltungsangelegenheiten der 

Anstalt ist ihm ein Verwaltungsdirektor beizugeben. Diese 

Bestimmung ist gern. § 179 Abs. 1 leg.cit. am 1. Jänner 1976 

in Kraft getreten. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den 

Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft nachstehend~ 

A n fra g e 

1) Welche Aufgaben hat auf Grund der Geschäftseinteilung 

der Verwaltungsdirektor bei der Forstlichen Bundes

versuchsanstalt? 

2) Wie ist anläßlich der Planstellenbewertung für die 

nachgeordneten Dienststellen beim Bundesministeriurn für 

Land- und Forst.wirtschaft die Funktion des Verwaltungs

direktors bewertet worden? 
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.3) Wurde diese Funktion bereits endgültig besetzt? 

Wenn ja, seit wann? 

4) Wenn ja, wer ist Inhaber dieser Funktion? 
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